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1. BAO § 206 heute

2. BAO § 206 gültig ab 01.01.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 14/2013

3. BAO § 206 gültig von 20.12.2003 bis 31.12.2012 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 124/2003

4. BAO § 206 gültig von 05.10.2002 bis 19.12.2003 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 155/2002

5. BAO § 206 gültig von 30.12.1989 bis 04.10.2002 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 660/1989

6. BAO § 206 gültig von 30.07.1988 bis 29.12.1989 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 412/1988

7. BAO § 206 gültig von 19.04.1980 bis 29.07.1988 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 151/1980

1. BAO § 248 heute

2. BAO § 248 gültig ab 01.01.2014 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 14/2013

3. BAO § 248 gültig von 19.04.1980 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 151/1980

Rechtssatz

Der Bescheid über den Abgabenanspruch entfaltet (hinsichtlich der Frage der Richtigkeit der Abgabenfestsetzung,

insbesondere auch der Höhe nach) Wirkungen gegenüber dem Haftenden (vgl. auch Ritz, BAO3, § 248 Tz 14).

Solcherart erweist es sich als folgerichtig, dass Maßnahmen nach § 206 lit. b BAO in Bezug auf die Einbringlichkeit nicht

auf einen konkreten Abgabenschuldner, sondern auf den Anspruch als solchen abstellen. Daran ändert der Umstand

nichts, wonach die Geltendmachung einer Haftung nicht die vorangehende Erlassung eines Abgabenbescheides

voraussetzt und ein HaftungspCichtiger dann in seiner Berufung gegen den Haftungsbescheid die Richtigkeit (auch die

Höhe) des Abgabenanspruches bekämpfen kann, wenn kein Abgabenbescheid erlassen worden ist (vgl. etwa das hg.

Erkenntnis vom 30. Oktober 2001, 98/14/0142).Der Bescheid über den Abgabenanspruch entfaltet (hinsichtlich der

Frage der Richtigkeit der Abgabenfestsetzung, insbesondere auch der Höhe nach) Wirkungen gegenüber dem

Haftenden vergleiche auch Ritz, BAO3, Paragraph 248, Tz 14). Solcherart erweist es sich als folgerichtig, dass

Maßnahmen nach Paragraph 206, Litera b, BAO in Bezug auf die Einbringlichkeit nicht auf einen konkreten

Abgabenschuldner, sondern auf den Anspruch als solchen abstellen. Daran ändert der Umstand nichts, wonach die

Geltendmachung einer Haftung nicht die vorangehende Erlassung eines Abgabenbescheides voraussetzt und ein

HaftungspCichtiger dann in seiner Berufung gegen den Haftungsbescheid die Richtigkeit (auch die Höhe) des

Abgabenanspruches bekämpfen kann, wenn kein Abgabenbescheid erlassen worden ist vergleiche etwa das hg.

Erkenntnis vom 30. Oktober 2001, 98/14/0142).
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